
Beschwerdeablauf Beratung Anlaufstellen

Verantwortlich Prozess Dokumente

Betroffene*r Gedächtnis-protokoll
(Vorlage der

Antidiskriminerungsstelle des
Bundes

https://www.antidiskriminierungs
stelle.de/SharedDocs/downloads/
DE/publikationen/Handbuch_Disk
riminierungsschutz/5.2_Ged%c3%

a4chtnisprotokoll.pdf?
__blob=publicationFile&v=6

erlebter Vorfall

Gedächtsnisprotokoll
(wer? Wann? was?

Zeug*innen?)

Gespräch mit
beschuldigter Person
möglich/realistisch?

Vorfall einvernehmlich
geklärt? Ja Beendet

Nein

Betroffene*r und
First Contact Point

Beratungsgespräch mit
dem First Contact Point

(Klärung des
Sachverhalts,

Unterstützung bei
weiterem Vorgehen/

Lösungsfindung)

Ja
Vorfall für betroffene

Person gelöst? Beendet

Nein

Unterstützung durch die
Anlaufstelle bei der

Weiterleitung an
geeignete Stelle, ggf.

gemeinsame
Terminvereinbarung bei

dieser Stelle
(siehe Liste an

Anlaufstellen sortiert
nach Themenfeldern)

Gespräch der
betroffenen Person mit
direkter Führungskraft

bzw. nächst höhere
Person, wenn
Führungskraft

Ausübende*r ist oder
nicht aktiv wird

Betroffene*r und
weitere Stelle

Dokumentation der Beratung
nach vorgegebenem Format*

Betroffene*r
und/oder

Führungskaft

Betroffene*r und
Führungskraft Dokumentation der

vereinbarten Maßnahmen
zwischen Führungskraft und

Täter*in*

Vereinbarung von
Maßnahmen zwischen

Führungskraft und Täter*in
zur Vermeidung der

Belästigung/Diskriminierung,
Auswertung der vereinbarten
Maßnahme nach 2-3 Wochen

Verhaltensänderung
erreicht? keine

Wiederholung durch
Beschuldigte*n?
Problem gelöst?

Ja Beendet

schriftliche Meldung an
die AGG

Beschwerdestelle des
BIH (Frist 2 Monate ab

Kenntnis der
Benachteiligung)

Dokumentation
aller Gespräche*

Gespräche mit allen
Beteiligten

AGG
Beschwerdestelle

 Direktorium
1.) Gespräch mit betroffener Person (zeitnah)

2.) Gespräch mit beschuldigter Person /
Sanktionen und Aufzeigen von Konsequenzen

Verhaltensänderung
erreicht? keine

Wiederholung durch
Beschuldigte*n?

Ja Beendet

 Direktorium

Nein

Nein

Ernste Sanktionen nach persönlichem
Gespräch, dem individuellen Fall angemessene

 arbeitsrechtliche Konsequenzen  (z.B.
Abmahnung, Kündigung)

Bei Verdacht auf Taten mit
strafrechtlicher Relevanz  kann

sich die betroffene Person  an die
Polizei  wenden oder sich externen

Rechtsbeistand holen.

Rechtsweg innerhalb des AGG

Rechtsweg

Rechtsweg innerhalb des
Arbeitsrechts

Lösung bzw.
Weiterbearbeitung des

Problems mit professioneller
Anlaufstelle (z.B.

psychologische Beratung,
Ombudsperson gute

wissenschaftliche Praxis,
Mediator*in)
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offizielle Beschwerde

*bei allen Dokumentationsformaten wird der Datenschutz eingehalten
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